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Heimarbeiter. Der Verband der Plattstichweber hielt
seine Delegiertenversammlung am 20. Mai in St. Gallen ab.

Es war das erstemal, dass Schreiber dies Gelegenheit
hatte, an einer Tagung dieser etwas abseits vom
pulsierenden Weltverkehr stehenden Berufsgruppe
teilzunehmen. Die Ueberraschung war um so grösser, Genossen
zu finden, die von den Ideen der modernen Arbeiterbewegung

erfüllt und in der Lage sind, Diskussionen zu
führen, die auf erfreulicher Höhe stehen.

Der Verband zählt etwa 800 Mitglieder und verfügt
über ein Gesamtvermögen von rund Fr. 20,000.

Es wurde beschlossen, auf den Abschluss eines
Tarifvertrages mit den Fabrikanten zu dringen und eine
Tarifpreiserhöhung um 20°|0 zu verlangen nebst einer
Teuerungszulage von 10°/0.

Ein Antrag auf Einführung der Doppelversicherung bei
Arbeitslosigkeit mit einem Wochenbeitrag von 50 Rp.
wurde einstimmig angenommen. Der Zentralvorstand
wurde bestätigt und Genosse Eugster-Züst wiederum als
Präsident und Genosse Tobler als Sekretär gewählt.

Schweizerischer Typographenbund. Am Pfingstsonntag

fand in Bern die übliche Jahresgeneralversammlung
statt. Nach Genehmigung der Berichte und Rechnungen
wurde beschlossen, den schweizerischen Buchdruckertarif
zu kündigen. Es folgte eine Reihe von geringfügigen
Statutenänderungen.

Als Vorort wird Bern bestätigt. Die nächste
Generalversammlung soll in Genf stattfinden.

Ein Antrag- Zürich, den Schweizerischen Typographenbund
zu einem allgemeinen Industrieverband umzugestalten,

wurde zurückgezogen, nachdem das Zentralkomitee
sich bereit erklärt hatte, die Frage der Errichtung eines
Kartells der graphischen Verbände zu prüfen.

Es war dies die erste Generalversammlung, an der
auch die romanischen Sektionen vertreten waren, was in
den Begrüssungen ganz besonders gewürdigt wurde.

Verband der Heizer und Maschinisten. Der
Antrag auf Eintritt in den Schweizerischen Gewerkschaftsbund

wurde vom Delegiertentag in Brugg, der zu Pfingsten
stattfand, mit 43 gegen 18 Stimmen abgelehnt. Der Antrag
unterliegt nunnoch der Urabstimmung in den Sektionen.

Der ausserordentliche Parteitag in Bern.

Wohl noch nie ist einem Parteitag eine so heftige
und leidenschaftliche Diskussion vorausgegangen wie dem
vom 9. und 10. Juni über die Militärfrage. Daneben trat
die Diskussion der Beschlüsse von Zimmerwald-Kienthal
ganz in den Hintergrund und von der Statutenrevision
sprach überhaupt kein Mensch.

Die Beschlüsse von Kienthal wurden vom Parteitag
sanktioniert. Wir sind zwar davon überzeugt, dass bei
weitem nicht alle Delegierten restlos damit einverstanden
waren; es stand jedoch von vornherein fest, dass jede
Opposition «für die Katz» wäre. Eine lange Debatte
entfesselte die Frage, ob die von Holland-Schweden
einberufene Stockholmer-Konferenz zu beschicken sei. Der
ganz linke Flügel sagte strikte: Nein; das Zentrum: Ja,
wenn die vorhergehende «Zimmerwalder-Konferenz» damit
einverstanden ist, der rechte Flügel war der Meinung,
man solle sowohl die «Zimmerwalder» wie die
hollandschwedische Stockholmer-Konferenz beschicken. Schliesslich

wurde ein Antrag Zürich angenommen, sich nach
den Beschlüssen der Stockholmer-« Zimmerwalderkon-
ferenz » zu richten.

Die Militärfrage konnte nach der ausgiebigen
Debatte, die dem Parteitag vorausging, nichts Neues mehr
bringen. Von Interesse war die Aufnahme eines Antrages
Schmid, wonach in den Kriegsbedarfsfabriken die Frage

der Arbeitsverweigerung diskutiert werden solle, um auf
diese Weise den Krieg praktisch zu bekämpfen. Der erste,
der gegen diesen Antrag Stellung nahm, war der Anti-
militarist Graber und der Antrag wurde denn auch mit
8/5 Majorität abgelehnt. Die Anträge der Mehrheit der
Militärkommission, nach denen die Landesverteidigung
abgelehnt wird, wurden mit 222 gegen 77 Stimmen
angenommen, dazu ein Zusatzantrag Schmid, wonach eine
internationale Verständigung über diese Frage herbeigeführt

werden soll.
So ist nun die vielumstrittene Frage erledigt- Die

Anträge auf Verschiebung beliebten nicht und das war
schliesslich gut, denn nun ist die Spannung aus der Welt
geschafft. Ob und welche praktischen Folgen die gefassten
Beschlüsse zeitigen, soll sich nun zeigen.

Aus Unternehmerverbänden.

Schweizerischer Oewerbeverein. Die
Delegiertenversammlung, die am 2. und 3. Juni in Einsiedeln stattfand,

hatte drei Fragen auf der Traktandenliste, die auch
die Arbeiter in hohem Masse angehen. 1. Die
Gewerbegesetzgebung. 2. Das Konsumvereinswesen. 3. Das
eidgenössische Lehrlingsgesetz. Als Richtlinie für ein
Gewerbegesetz wird gefordert: Scharfe Abgrenzung vom
Fabrikgesetz, bezüglich des Arbeiterschutzes nur Fixierung
der Hauptgesichtspunkte über Zustand der Arbeitsräume,
Beschaffenheit der Maschinen, Verbot des vorübergehenden

Ausschlusses von der Arbeit, Kündigungsrecht,
Lohnzahlung (14 Tage) Gerichtsstand, Beschäftigung von
weiblichen Personen, Beschäftigung von jugendlichen
Personen. Versicherungsfrage. Ueber die Regelung der
Arbeitszeit soll das Gesetz nichts enthalten. Sie soll
entweder durch den Gesamtarbeitsvertrag oder durch den
Normalarbeitsvertrag oder, wo keiner von beiden besteht,
durch Verordnung des Bundesrates geregelt werden. Das
könnte den Unternehmern schon passen; weniger dürften
dagegen die Arbeiter damit einverstanden sein, die weder
der Gnade der Unternehmer noch dem Wohlwollen des
Bundesrates ausgeliefert sein wollen und die daher an der
Forderung eines gesetzlichen Maximalarbeitstages strikte
festhalten werden.

Dass die Gewerbevereine auf die Konsumvereine
schlecht zu sprechen sind, lässt sich denken. Die
Delegiertenversammlung verlangt denn auch, dass die Mitglieder
des Gewerbevereins ihre Beziehungen zu den Konsumvereinen

lösen. In der Begründung zu diesem Beschlüsse
wird gesagt, dass die genossenschaftliche Warenvermittlung

zur Zeit eines weniger entwickelten Verkehrs etwelche
Vorteile bot. Auf die Preisbildung übe sie einen wesentlichen

Einfluss nicht aus. Wo eine Verbilligung eintrete,
sei sie das Ergebnis einer gesunden Konkurrenz. In den
Konsumvereinen betätigen sich Leute, denen eine
genügende Warenkenntnis abgehe. Die Tätigkeit von Pfarrern,
Lehrern und Beamten sei ein verwerflicher Uebergriff in
diesen nicht zustehende Erwerbszweige. Die
Konsumgenossenschaftsbewegung führe zur Ausschaltung selbständiger

Existenzen und leiste damit dem Klassenstaat
Vorschub. v(Wer lacht Die Konsumvereine seien Erwerbs-
Eesellschaften, die kräftig besteuert werden mussten. Die

lOgik und Konsequenz dieser Argumente ist mehr als
schwach. Eines schlägt das andere geradezu tot. Dem-
gemäss wird auch der Feldzug gegen die Konsumgenosssen-
schaften kläglich scheitern.

In der Frage der Lehrlingsgesetzgebung gingen die
Meinungen erheblich auseinander. Die einen sprachen für
bessere Ausbildung der Lehrlinge, die andern für bessere
Vorbildung der Lehrer an Fortbildungsschulen. Ein Meister
konstatierte, dass seit 100 Jahren wenig gegangen sei.
Alles in allem erweckt es den Eindruck, als fürchten sich
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die Meister vor einem Lehrlingsgesetz, das diesen Namen
wirklich verdient. Der Zentralvorstand erhielt den
Auftrag, die Sache zuerst noch einmal zu beschlafen.

Der internationale Gewerkschaftsbund

Der Bericht für 1915/16 beschränkt sich wie seit dem
Kriege auf wenige Seiten. Die internationale Betätigung
der Gewerkschaften hat, wie der Bericht feststellt, mehr
als in den Verhältnissen begründet war, aufgehört. Das
Misstrauen gegen die Leitung der I. G. B. habe trotz der
Einrichtung der Zweigstelle überwogen. Man werde sich
aber über kurz oder lang wieder zusammenfinden, weil
man sich zusammenfinden müsse. Der wirtschaftliche
Kampf, der jetzt zurückgestellt sei, werde nach Friedens-
schluss vielleicht verstärkt wiederkehren.

Der Bericht bespricht dann die Vorbereitungen zur
Abhaltung einer internationalen Konferenz und deren
Geschäfte und bedauert die Abhaltung von Separatkonferenzen.

Eine nochmalige Besprechung dieser Fragen
erscheint an dieser Stelle wohl überflüssig, nachdem die
internationale Frage an anderer Stelle ziemlich ausführlich
erörtert worden ist und die in Aussicht stehende Konferenz
eine volle Abklärung bringen wird.

Zum Schluss noch die Abrechnung pro 1915/1G.

Einnahmen.
Beiträge pro 1915

Niederlande für 91,433 Mitglieder 365.73 Mark
Oesterreich » 240,000 » 960.— >

Schweden ...» 110,708 » 442.83 »

Schweiz » 50,000 » 200.— »

Dänemarck (2 Jahr) » 120,000 » 940.— »

Deutschland » 1,146,000 » 3458.— »

6366.56 Mark
Für üebersetzungsarbeiten, Zinsen und

Sonstiges 5136.42 »

Summa 11,502.98 Mark
Ausgaben.

Drucksachen Fr. 1935.05
Zeitungen » 747.90
Miete, Heizung » 908.20
Material » 232 —
Porto » 271.91 4095.06 Mark
Besoldungen,Versicherungen.Uebersetzung 12,209.08 »

Ueberweisung an Amsterdam und Reisen 504.18 »

Total 16,808.32 Mark
Passivsaldo 4305.34 »

Kassenbestand am 30. Juni 1915 15,230.78 Mark
Passivsaldo 5,305.34 »

Kassenbestand am 30. Juni 1916 9,925.44 Mark
Aus der Abrechnung erhellt, dass die Mehrzahl der

Landeszentralen, worunter auch solche ans neutralen
Ländern, die Beitragsleistung eingestellt hat. Wir hoffen,
dass* die nächste Konferenz hierin eine Aenderung bringe.

<5^>

Sozialpolitik.

Arbeitslosensubvention der Gewerkschaften durch
den Bund. Der Bundesrat hat zwar in seinem siebten
Neutralitätsbericht beantragt, es sei von einer
Subventionierung für 1914(15/16 abzusehen. Die Gewerkschaften
haben sich aber damit nicht begnügt und durch die
sozialdemokratische Nationalratsfraktion das Verlangen
nach Ausrichtung einer Subvention erneuert. Wie uns

mitgeteilt wird, hat die Neutralitätskommission sich dem
Antrag gegenüber in dem Sinne zustimmend ausgesprochen,
dass für 1915/16 eine Nachzahlung geleistet werden soll.
Die endgültige Beschlussfassung steht noch aus.

Arbeitslosensubvention in St. Gallen. Der Kanton
richtete im Jahre 1916 für den obigen Zweck Fr. 50,246.05
aus. — Davon entfallen auf: Arbeiterunion St. Gallen
Fr. 10,490.15, Ohristlich-soz. Gewerkschaftsbund Fr. 1,116.35,
Christliche Textilarbeiter Fr. 1,654.20, « Gelber» Arbeiterbund

St. Gallen Fr. 202.50, Schweizerischer Textilarbeiter-
Verband Fr. 5,055.75, Zeichnerverband der Ostschweiz
Fr. 26,701.50, Zentralverband der Handmaschinenstickerei
Fr. 2,893.10.

Volkswirtschaft.
Die Lebensmittelfrage. Schon an der Konferenz

des Bundesrates mit den Kantonsregierungen und
wirtschaftlichen Organisationen vom 25. April war die Frage
angetönt worden, ob nicht im Interesse der Vereinfachung
die Verbilligung der Lebensmittel auf Milch und Brot
zu beschränken sei. Die Vertreter der Arbeiter opponierten,
es nützte aber nichts. Der Bundesrat hat beschlossen,
es seien die Vergünstigungen auf die übrigen Monopolartikel

aufzuheben und der Brotpreis entsprechend zu
verbilligen.

Ferner sind die zwei « fleischlosen » Tage wieder
abgeschafft worden. O Hohn! die Arbeiterschaft wäre dem
Bundesrat sicher dankbar, wenn er statt der jetzt
gestatteten sieben wenigstens zwei Fleischtage einführen
und dafür sorgen wollte, dass an diesen Tagen Fleisch
zu erschwinglichen Preisen zu haben wäre. Es wäre zu
prüfen, ob nicht die Fleischkarte eingeführt werden könnte,
um den grossen Fleischkonsum der Besitzenden etwas
einzudämmen, ferner mussten Höchstpreise festgesetzt
und den Minderbemittelten ähnlich wie in Deutschland
Fleisch zu billigen Preisen abgegeben werden. Der
Städteverband hat bereits eine Reduktion der Kutteln und Leberpreise

verlangt, die durch den intelligenten Beschluss des
Bundesrates unsinnig in die Höhe geschnellt sind.

Brennmaterialien. Zur Behebung der Brennstoffkalamität

sollen die Torfmoore ausgebeutet werden und
hat der Bundesrat bereits wieder einen Beschluss gefasst,
wonach auch für diese Arbeit Arbeitskräfte zwangsweise
requiriert werden «können». Der Arbeitgeberzeitung geht
dieser Beschluss wieder nicht weit genug. Sie macht es
dem Bundesrat zum Vorwurf, dass er nicht selber die
Peitsche zur Hand nimmt und die Arbeiter in die
Torfmoore treibt. Wütend faucht sie: «Wenn sich in deutschen
Städten Hofräte und Professoren freiwillig zum
Schneeschaufeln angeboten haben, sollte man in der
republikanischen Schweiz am ehesten für den Grundsatz
eintreten, Arbeit schändet nicht». Das Unternehmerblatt meint
natürlich nicht, dass Bankdirektoren, Aufsichtsräte und
ähnliche nützliche Elemente zum Torfstechen kommandiert
werden sollten; sie will vielmehr die Arbeiter, wo sie sie
erwischen kann, polizeilich aufgreifen, um den Unternehmern
in den Torfmooren für einen Hungerlohn Zwangsarbeit zu
leisten.

Ausland.
Dänemark. Der dänische Gewerkschaftsbund ist im

Jahr 1916 von 131,889 Mitgliedern auf 150,222 Mitglieder
angewachsen. Von den Mitgliedern sind 22,827 weiblich.

Seit der letzten Berichterstattung sind für 105,700
Mitglieder in 51 Verbänden Verträge abgeschlossen worden.

Die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist infolge der
durch die Teuerung verursachten Verhältnisse etwas in
den Hintergrund getreten.
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